
 

© Artware Multimedia GmbH | Version: 22. Oktober 2002 | Seite 1 von 3 

Endbenutzer Lizenzvertrag für  
Constructioner WebTechnology von Artware Multimedia GmbH 
 
 
Wichtig: Bei diesem Software-Endnutzerlizenzvertrag handelt es sich um ein rechtlich bindendes 
Dokument zwischen Ihnen und Artware Multimedia GmbH. Lesen Sie ihn sorgfältig durch, bevor Sie die 
Software benutzen. Durch diesen Vertrag wird Ihnen die Nutzungsbefugnis an der Software übertragen. Die 
Vertragsbedingungen enthalten außerdem Gewährleistungsinformationen und Haftungsausschlüsse. Durch 
Installation, Kopieren und Verwendung der Software erkennen Sie die Vertragsbedingungen bedingungslos 
an. Wenn Sie sich mit diesen Bedingungen nicht einverstanden erklären installieren und benützen Sie die 
Software nicht. 
 
 
1. Definitionen 
 

(a) "ARTWARE" bezieht sich auf die Firma Artware Multimedia GmbH 
(b) "SOFTWARE": bezieht sich ausschließlich auf die hiermit von ARTWARE entwickelte und 

bereitgestellte Constructioner Development Software, auf alle von ARTWARE entwickelten und 
auf der Constructioner WebSite zum Download bereitgestellten Constructioner® FUNCTIONS, 
sowie auf alle dazugehörigen Dokumente, Medien, Druckmaterialien und Online- bzw. elektronische 
Dokumentationen. 

(c) "LIZENZSCHLÜSSEL": bezieht sich auf den Constructioner Public Access Key, der die öffentliche 
Freischaltung einer WEBAPPLICATION ermöglicht. 

(d) "WEBAPPLIKATION": bezieht sich auf eine mit der SOFTWARE entwickelte Applikation. 
(e) "FUNCTIONS": bezieht sich auf modulare Bestandteile der SOFTWARE, durch die Funktionalitäten 

in die Applikationen integriert werden. Diese sind entweder im Auslieferungszustand der 
SOFTWARE bereits vorhanden oder können nachträglich in die SOFTWARE integriert werden. 

(f) "DRITTANBIETER FUNCTIONS": bezieht sich auf jene FUNCTIONS, die im Auslieferungszustand der 
SOFTWARE nicht vorhanden sind und von einem Drittanbieter - also nicht von ARTWARE - 
stammen. Diese können bei Bedarf nachträglich in die SOFTWARE integriert werden. 

(g) "PUBLIC USER": öffentlicher Benutzer der WEBAPPLIKATION, das entspricht einem Benutzer mit 
dem technischen Zugangsprofil "PUBLIC". 

(h) "BACKOFFICE USER": Benutzer der SOFTWARE, der nicht PUBLIC USER ist. 
 
2. Lizenzgewährung 
 

(a) Es handelt sich bei der SOFTWARE um eine "Freeware", mit der Einschränkung, dass der 
öffentliche Zugang zur WEBAPPLICATION nur mit einem gültigen LIZENZSCHLÜSSEL erlaubt ist. Sie 
dürfen im Rahmen dieser Lizenzbestimmungen die SOFTWARE uneingeschränkt benutzen, kopieren 
oder downloaden.  

(b) Der LIZENZSCHLÜSSEL darf ausschließlich für eine WEBAPPLIKATION verwendet werden und zwar 
nur für die bei der Generierung angegebene Web-Adresse (entspricht dem Unique Resource 
Locator, = URL). 

 
3. Lizenzrechte 
 

(a) Es ist Ihnen untersagt, Kopien der SOFTWARE oder des LIZENZSCHLÜSSELS zu vertreiben. Es ist 
Ihnen ebenfalls untersagt die SOFTWARE oder Teile davon, als Bestandteil einer anderen Software 
zu vertreiben. 

(b) Als Inhaber des LIZENZSCHLÜSSELS sind Sie dafür verantwortlich diesen sicher aufzubewahren. 
Falls jemand Dritter infolge einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Handlung Zugriff zu Ihrem 
LIZENZSCHLÜSSEL bekommt, haften Sie für den, der Firma ARTWARE, daraus resultierenden 
Schaden. 

(c) Durch die Installation der SOFTWARE oder als Inhaber eines LIZENZSCHLÜSSELS sind Sie dafür 
verantwortlich, dass alle BACKOFFICE USER die Bestimmungen dieses Lizenzvertrages akzeptieren 
und einhalten. 

(d) Es ist Ihnen untersagt, die SOFTWARE ohne schriftliche Genehmigung von ARTWARE auf 
irgendeine Art von Datenträger zu reproduzieren (eingeschlossen, aber nicht begrenzt auf CD-ROM, 



 

© Artware Multimedia GmbH | Version: 22. Oktober 2002 | Seite 2 von 3  

DVD oder Internet Download), mit Ausnahme von Installationszwecken und der Anfertigung einer 
Sicherungskopie. 

(e) Es ist Ihnen untersagt, die SOFTWARE zu verändern, zu kombinieren, anzupassen oder zu 
übersetzen, sie zu dekompilieren, einer Rückentwicklung zu unterziehen, zu deassemblieren oder 
anderweitig in ein von Menschen lesbares Format zu bringen (ausgenommen und nur in dem 
Ausmaß in welchem das geltende Recht eine solche Handlung ausdrücklich gestattet). 

(f) Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, ist es Ihnen untersagt, die SOFTWARE zu mieten, zu 
vermieten, oder eine Unterlizenz dafür zu vergeben oder anderweitig Kopien der SOFTWARE zu 
erstellen, oder der hier eingeräumten Rechte zu belasten. 

(g) Sofern nicht anders angegeben, dürfen Sie die SOFTWARE nicht abändern oder Derivate davon 
anfertigen. 

(h) Sie dürfen die SOFTWARE nicht in Länder exportieren, in denen dies entweder durch ein EU 
Embargo oder durch das US-Export-Kontrollgesetz und dessen Bestimmungen verboten ist. In 
diesen Ländern ist es generell verboten, die Software herunterzuladen oder zu nutzen. 

(i) Mit Benutzung der SOFTWARE und der damit verbundenen Bereitstellung von Inhalten im Internet 
unterwerfen Sie sich dem für Ihren Standort und die Übermittlung gültigen Fernmeldegesetz, bzw. 
den in den jeweiligen Ländern adäquaten Bestimmungen. 

(j) Falls Sie sich nicht an die Bestimmungen dieses Lizenzvertrages halten, kann ARTWARE Ihre Lizenz 
jederzeit widerrufen und Sie zum sofortigen Vernichten aller Softwarekopien auffordern. Alle 
anderen Rechte beider Parteien und alle anderen Bestimmungen dieses Lizenzvertrages sind jedoch 
auch nach Beendigung des Lizenzvertrages nach wie vor gültig. 

 
4. Upgrades 
 
Wenn es sich bei der vorliegenden Kopie der SOFTWARE um ein Upgrade von einer früheren Version 
handelt, wird Ihnen diese auf der Basis eines Lizenzaustauschs zur Verfügung gestellt. Durch Installation 
und Benutzung einer solchen Kopie der SOFTWARE erklären Sie sich damit einverstanden, Ihren früheren 
Endbenutzerlizenzvertrag freiwillig aufzugeben und die frühere Version der SOFTWARE nicht weiter zu 
verwenden. 
 
5. Copyrights und Immaterialgüterrechte 
 
Diese Lizenz gewährt Ihnen eine beschränkte Lizenz zur Nutzung der SOFTWARE. ARTWARE behält 
sämtliche Eigentumsrechte, einschließlich aller Rechte des geistigen Eigentums, an der SOFTWARE (sowohl 
als unabhängiges Werk, als auch als Werk, das als Basis für von Ihnen entwickelte Anwendungen dient), 
sowie alle Kopien davon. Alle nicht ausdrücklich in diesem Lizenzvertrag gewährten Rechte, einschließlich 
aller in- und ausländischen Urheberrechte, verbleiben bei ARTWARE. 
 
Die abgebildeten Werke der Künstler in unserem Beispiel "Net-Gallery" sind urheberrechtlich geschützt. Es 
ist insbesondere nicht gestattet, diese Abbildungen zu kopieren, zu bearbeiten, auszudrucken oder zu 
veröffentlichen. 
 
6. Gewährleistungs- und Haftungsausschluss 
 
Begrenzung der Gewährleistung 
 
Die SOFTWARE wird Ihnen, wie vorliegend und mit allen Mängeln, ohne jeglichen Anspruch auf technischen 
Support und Gewährleistung von ARTWARE zur Verfügung gestellt. Soweit es das geltende Recht zulässt, 
schließen ARTWARE und seine Zulieferer jegliche Gewährleistung, sowohl ausdrücklicher, stillschweigender 
und anderer Natur aus, einschließlich, aber nicht begrenzt auf, jegliche Haftung für die Zusicherung der 
Marktüblichkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. In Bezug auf die SOFTWARE wird weder eine 
Garantie auf Nichtübertretung, Eigentumsrecht oder Freiheit von Einwirkungen Dritter gewährt, noch wird 
eine Garantie für die Bereitstellung oder dem Versäumnis Kundenbetreuung bereitzustellen übernommen. 
Darüber hinaus wird weder Rechtsmängelhaftung noch der ungestörte Besitz zugesichert. In einigen 
Staaten ist der Ausschluss stillschweigender Gewährleistung nicht zulässig, sodass oben angeführte 
Verzichtserklärung möglicherweise für Sie nicht zutrifft. Zusätzlich können Ihnen weitere Rechte zustehen, 
die je nach Staat unterschiedlich sind. 
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Begrenzung der Haftung 
 
Soweit es das geltende Recht zulässt, haften weder ARTWARE noch seine Zulieferer für mittelbare, 
besondere, beiläufig entstandene oder Folgeschäden (einschließlich und ohne Begrenzung auf 
Geschäftsverlust, entgangene Geschäfte oder Gewinne, Geschäftsunterbrechung, Verlust von 
Geschäftsdaten, Vertragsabbruch, unerlaubte Handlungen einschließlich Nachlässigkeit, oder irgendeiner 
anderen Art von finanziellen Schäden), welche aus der nicht möglichen Verwendung der SOFTWARE, der 
Bereitstellung oder dem Versäumnis Kundenbetreuung bereitzustellen entstanden sind, selbst wenn 
ARTWARE über die Möglichkeit eines Schadenseintrittes informiert war. In einigen Staaten ist der 
Ausschluss von konkreten oder Folgeschäden nicht zulässig, sodass diese Beschränkung möglicherweise für 
Sie nicht zutrifft. Die Gesamthaftung des Unternehmens ARTWARE für jegliche Schadensersatzansprüche 
gegenüber Ihnen oder Dritten ist hiermit auf 100 (einhundert) Euro beschränkt. 
 
7. Drittanbieter Functions 
 
Die SOFTWARE enthält keine Software von Drittanbietern. Die Software ermöglicht es aber Software von 
Drittanbietern - sogenannte "DRITTANBIETER FUNCTIONS" - nachträglich zu installieren. Artware 
ermöglicht es Drittanbietern im Bereich der Constructioner WebSite DRITTANBIETER FUNCTIONS 
anzubieten. Sie sind sich bewusst, dass solche DRITTANBIETER FUNCTIONS nicht von Artware erstellt 
worden sind, sondern von einem Drittanbieter mit dem Artware wirtschaftlich und/oder 
entwicklungstechnisch nicht in Verbindung steht. 
 
Sie versichern hiermit, dass Sie ohne vorherige schriftliche Zustimmung des jeweiligen Drittanbieters keine 
veränderte oder unveränderte DRITTANBIETER FUNCTION als eigenständiges Produkt verkaufen werden. 
Sie sind sich außerdem bewusst, dass sie für die Nutzung einer solchen DRITTANBIETER FUNCTION 
gegebenenfalls bestimmte Geschäftsbedingungen zwischen Ihnen und dem Drittanbieter anerkennen 
müssen. 
 
Gewährleistungs- und Haftungsausschluss  
 
Die DRITTANBIETER FUNCTIONS werden Ihnen kostenlos, wie vorliegend und mit allen Mängeln, ohne 
jeglichen Anspruch auf technischen Support und Gewährleistung von ARTWARE zur Verfügung gestellt. 
Bezüglich Gewährleistung und Haftungsausschluss gelten die unter Punkt 6. angeführten Regelungen. 
 
8. Allgemeines 
 
Dieser Lizenzvertrag unterliegt den österreichischen Gesetzen. Gerichtsstand ist Wien. Dieser Lizenzvertrag 
enthält sämtliche Vereinbarungen der Vertragsparteien bezüglich des Vertragsgegenstandes und schließt 
alle vorherigen oder gleichzeitigen mündlichen oder schriftlichen Vereinbarungen der Parteien aus. Dieser 
Lizenzvertrag liegt auch in einer englischen Übersetzung vor - für eine gültige Interpretation der 
vorliegenden Vertragsinhalte ist jedoch die deutsche Version dieser Lizenzbestimmungen heranzuziehen. 
 
Wenn sich herausstellt, dass ein Teil des vorliegenden Vertrags ungültig oder nicht durchsetzbar ist, so wird 
die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit des übrigen Vertrags davon nicht berührt. Die Vertragspartner 
verpflichten sich nichtige oder nichtig werdende Bestimmungen dieses Vertrages durch eine Regelung, die 
dem Sinn dieser Vereinbarung am nächsten kommt, zu ersetzen. 


